
kann. Im Jahre 1157 kam in der Kanzlei Kaiser Friedrichs I. die Formel vom
«Sacrum Imperium», dem «Heiligen Reich», auf. Staufische Propagandi-
sten wiesen den Herrschern der übrigen Königreiche den Rang bloßer
Kleinkönige («reguli») zu. In den Gedichten des Archipoeta, eines Dich-
ters aus der Umgebung des kaiserlichen Kanzlers Rainald von Dassel, und
im «Spiel vom Antichrist», das um 1160 im Kloster Tegernsee entstand,
wurde gar der Gedanke einer deutschen Weltherrschaft beschworen. Die
Rechtfertigung dieses Anspruchs sah der unbekannte Autor in einer beson-
deren heilsgeschichtlichen Sendung der Deutschen: Als Kern des Gottes-
volkes würden sie als letzte dem Antichrist, dem Feind des Vaterlandes,
Widerstand leisten.7

In der praktischen Politik Friedrichs I. spielten solche Ideen noch keine
Rolle. Doch unrealistisch und verhängnisvoll darf man die Machtpolitik
Barbarossas gegenüber dem Papsttum, ja seine gesamte Italienpolitik
durchaus nennen. Und was sein Sohn, Kaiser Heinrich VI. (1190–1197),
erreichte und erstrebte, rechtfertigt es, von staufischer Weltpolitik zu spre-
chen. Durch Heirat fiel Heinrich der Anspruch auf die Herrschaft in Sizi-
lien zu – ein Anspruch, den er mit militärischen Mitteln durchsetzte. Den
englischen König Richard Löwenherz, den er bei dessen Rückkehr vom
Dritten Kreuzzug gefangennehmen ließ, zwang er, sein Land vom Reich als
Lehen zu nehmen. Er sicherte sich die Oberhoheit über Armenien, Tunis
und Tripolis, erwarb staufische Erbansprüche auf Byzanz und dachte wohl
an die Eroberung des oströmischen Reiches. Frankreich in ein abhängiges
Verhältnis vom Reich zu bringen, gelang ihm nicht. Aber es muß offen blei-
ben, ob er, gestützt auf Erfolge im Osten, nicht auch im Westen den Weg
der Eroberung beschritten haben würde. Sein früher Tod verweist die Fra-
ge in den Bereich der Spekulation. Ebenso muß offen bleiben, ob es Hein-
rich, hätte er länger gelebt, doch noch gelungen wäre, ein anderes ehrgeizi-
ges Vorhaben zu verwirklichen: die Errichtung eines staufischen
Erbkaisertums.8

Die kurze Regierungszeit Heinrichs VI. markiert den Umschwung der
mittelalterlichen Reichsgeschichte. Hatte Heinrich das übrige Europa von
sich abhängig machen wollen, so wurde über den Regierungsantritt seines
Sohnes, Friedrichs II., nach einem siebzehnjährigen, von Doppelkönigtum
und Bürgerkrieg geprägten Intervall von anderen europäischen Mächten
entschieden: Die Würfel fielen 1214 auf dem Schlachtfeld von Bouvines, wo
französische und englische Ritterheere aufeinandertrafen. Die militärische
Niederlage der Engländer war zugleich die endgültige politische Nieder-
lage ihres deutschen Verbündeten, Kaiser Ottos IV. aus dem Haus der Wel-
fen, des Sohnes von Friedrich Barbarossas langjährigem Widersacher,
Heinrich dem Löwen.

Der Staufer Friedrich II. aber, der 1215 in Aachen zum deutschen König
und 1220 in Rom zum Kaiser gekrönt wurde, war sehr viel mehr ein sizi-
lianischer als ein deutscher Herrscher. Das wichtigste Ergebnis seiner
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Regierungszeit war, was Deutschland angeht, der Verzicht auf die Aus
übung königlicher Hoheitsrechte wie des Zoll und Münzrechts zugunsten
der geistlichen und weltlichen Fürsten, niedergelegt in der «Confoederatio
cum principibus ecclesiasticis» von 1220 und dem «Statutum in favorem
principum» von 1232, das sich vor allem gegen die Städte und damit gegen
das durch «Stadtluft» freie, dem Zugriff der Feudalherren entzogene Bür
gertum richtete.

Die Fürsten, die schon während des Investiturstreits als zeitweilige Ver
bündete des Papstes im Kampf gegen den deutschen König an Macht
gewonnen hatten, gingen aus der Krise des hochmittelalterlichen Reiches
als die eigentlichen Sieger hervor. Die Urkunden von 1220 und 1232 festig
ten die territorialstaatliche Entwicklung Deutschlands. Doch eingesetzt
hatte diese Entwicklung früher, im 12. Jahrhundert, und zwar mehr durch
Landesausbau in Gestalt von Siedlung und Verdichtung von Herrschaft als
durch Übertragung königlicher Rechte. Das galt für die altdeutschen
Gebiete im Westen, Süden und Norden wie für die neuen Territorien öst
lich der Elbe, die im Gefolge von Eroberung, Slawenmission und Ostkolo
nisation «eingedeutscht» wurden. Verfassungsgeschichtlich gesehen war
die Schlacht von Bouvines, die Friedrichs II. Herrschaft in Deutschland
ermöglichte, also nur ein Wendepunkt unter anderen.9

Sehr viel einschneidender waren die Konsequenzen der Schlacht für
Frankreich und England. In Frankreich bedeutete der Sieg des Königs über
die Engländer und ihren Verbündeten, Kaiser Otto, auch eine Stärkung sei
ner Position im Innern: Die bislang mächtigen Thronvasallen verloren an
Einfluß zugunsten der Monarchie, die den Prozeß der nationalen Zentra
lisation vorantrieb. Ganz andere Auswirkungen hatte die Schlacht von
1214 für England: Der geschwächte König mußte in der Magna Charta von
1215 Adligen und Bürgern weitgehende Rechte und Freiheiten zugestehen
und in einen gewählten Ausschuß der Barone einwilligen, der Kontrollbe
fugnisse gegenüber dem Träger der Krone hatte. Damit war der Grund für
die Entwicklung Englands zum Verfassungsstaat gelegt.10

Das altdeutsche Kaisertum hatte seinen Höhepunkt längst überschritten,
als die mittelalterliche Reichsideologie ihre Blütezeit erlebte. Der Kölner
Kanoniker Alexander von Roes hielt es in seinem 1289 verfaßten «Memo
riale de prerogativa Romani imperii», einem vielgelesenen und einflußrei
chen Traktat, für das Erfordernis einer sinnvollen und notwendigen Ord
nung, daß die Römer als die Älteren das Papsttum («sacerdotium»), die
Deutschen oder Franken («Germani vel Franci») als die Jüngeren das Kai
sertum («imperium») und die Franzosen oder Gallier wegen ihres beson
ders ausgeprägten Scharfsinns das Studium der Wissenschaften («studi
um») als Aufgabe erhalten hätten.11 Der Autor stellte diese Forderung aus
der Defensive heraus – in Abwehr von Versuchen, einen französischen
Anspruch auf das Kaisertum zu begründen. Mit der von ihm befürworte
ten Arbeitsteilung zwischen den Nationen sich abzufinden, kam jedoch in
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Frankreich niemandem in den Sinn. Es las sich fast wie eine Entgegnung auf
Alexander von Roes, als ein anonymer Jurist in einem Gutachten für
Philipp den Schönen um 1296 dem König von Frankreich bescheinigte, was
französische Gelehrte schon im 12. Jahrhundert behauptet hatten: In sei-
nem Königreich sei er Kaiser. «Und weil der König von Frankreich vor dem
Kaiser da war, kann er um so vornehmer genannt werden.»12

Auf einem Gebiet aber gab es, theoretisch jedenfalls, Übereinstimmung
zwischen den weltlichen Herrschern des Abendlandes: in der Zurückwei-
sung dessen, was Eugen Rosenstock-Huessy, einer der letzten deutschen
Universalhistoriker des 20. Jahrhunderts, 1931 in seinem Buch über die
europäischen Revolutionen die «Papstrevolution» genannt hat. Papst Gre-
gor VII. hatte mit dem «Dictatus Papae» von 1075 das Manifest dieser
Revolution verfaßt. Gregors Postulat, daß der Papst den Kaiser absetzen
könne, mochte zunächst zwar nur die Praxis der Kaiser auf den Kopf stel-
len. Die Behauptung, nur der Papst könne Bischöfe absetzen oder verset-
zen, war dagegen ebenso eine Kampfansage an die Könige von Frankreich
und England wie an den Kaiser. Da die Bischöfe nicht nur geistliche Wür-
denträger, sondern in Personalunion auch die höchsten Beamten der Kro-
ne waren, wäre in allen drei Ländern das bisherige politische System
zusammengebrochen, wenn sich der Papst durchgesetzt hätte. Tatsächlich
errang die Kurie nur einen Teilerfolg. Seit dem frühen 12. Jahrhundert wur-
den (zuerst in Frankreich, dann in England, seit dem Wormser Konkordat
von 1122 auch in Deutschland) die Bischöfe entsprechend dem kanoni-
schen Recht, aber in Gegenwart des weltlichen Herrschers gewählt, so daß
dieser seinen Einfluß weiterhin geltend machen konnte.

Der Investiturstreit war nur eine Etappe in der Auseinandersetzung zwi-
schen geistlicher und weltlicher Macht. Im Jahre 1302 bekräftigte Papst
Bonifaz VIII. den Standpunkt der Kurie, daß das Papsttum allen Herr-
schern übergeordnet sei. In der Hand des Papstes seien, so hieß es in der
gegen König Philipp den Schönen von Frankreich gerichteten Bulle «Unam
Sanctam», zwei Schwerter, ein geistliches und ein weltliches. Beide seien
also in der Gewalt der Kirche, nur daß das geistliche Schwert von der Kir-
che, das weltliche aber für die Kirche geführt werde.13

Die werdenden Nationalstaaten Frankreich und England antworteten
auf die päpstliche Herausforderung mit einer weitgehenden Nationalisie-
rung der Kirche, wobei eine rigorose Beschränkung der päpstlichen Steuer-
einnahmen aus Kirchengut den Anfang bildete. Das römisch-deutsche Kai-
sertum konnte den nationalen Weg nicht beschreiten, ohne seinen eigenen
universalen Anspruch zu gefährden und die deutschen Fürsten auf den Plan
zu rufen, von denen manche selbst danach strebten, «Papst» in ihrem Lande
zu sein, also ein Landeskirchentum auszubilden.14 Auf den weltlichen
Machtanspruch der Kirche (und ihre Instrumentalisierung durch Frank-
reich in der Zeit des Avignonesischen Papsttums von 1309 bis 1377)
reagierte die kaiserliche «Partei» zunächst ideologisch: Der italienische

10 1. Prägungen: Das Erbe eines Jahrtausends

tt die Wi kl D lan W h W sten B d 1 HC 22 11 13



Staatsdenker Marsilius von Padua und der englische Franziskaner Wilhelm
von Ockham, beide publizistische Helfer Kaiser Ludwigs des Bayern
(1314–1347), leiteten in gelehrten Abhandlungen die Übertragung des
römischen Reiches «von den Griechen auf die Deutschen» im Jahr 800 aus
dem Willen des römischen Volkes ab und stellten damit der kurialen Auf-
fassung von der «translatio imperii» durch den Papst, «ex cathedra» for-
muliert von Innozenz III. in der Bulle «Venerabilem» aus dem Jahre 1202,
eine demokratische Doktrin entgegen. Doch die Idee der Volkssouveränität
widersprach der Wirklichkeit des «Sacrum Imperium» so radikal, daß das
Konstrukt folgenlos blieb.15

Folgenreich war dagegen die Antwort der deutschen Mystiker, begin-
nend mit Meister Eckhart (um 1250–1327), auf die Verweltlichung der
Kirche: die Wendung nach innen. Alois Dempf hat in seinem 1929 erschie-
nenen Buch über das «Sacrum Imperium» den Kampf um die Vertiefung
und Verlebendigung der Frömmigkeit in Deutschland als das Gegenstück
zur «politischen Reformation» in Frankreich und England interpretiert
und es als die weltgeschichtliche Nebenwirkung der deutschen Mystik
bezeichnet, daß sie eine «Frömmigkeit ohne Priestertum zu einer weitgrei-
fenden Frömmigkeitsbewegung» gemacht habe. Die Mystik als Wegberei-
terin der Reformation: der junge Luther wußte, an welche Traditionen er
anknüpfte.16

Die Entfremdung von Rom, die in der Mystik angelegt war, aber auf die
religiöse Sphäre beschränkt blieb, steigerte sich im 15. Jahrhundert zu einer
Frühform von deutschem Nationalbewußtsein. In der Abwehr kirchlicher
Geldforderungen trafen sich Kaiser und Reichsstände, und es war ein Aus-
druck des Bewußtseins dieser Gemeinsamkeit, daß die entsprechenden
Klagen seit etwa 1440 unter dem Begriff «Gravamina nationis Germanicae»
zusammengefaßt wurden. Der Name «Römisches Reich Deutscher Nati-
on» wurde erstmals 1486 in einem Reichsgesetz, der Name «Heiliges
Römisches Reich Deutscher Nation» in voller Form erstmals im Kölner
Reichstagsabschied von 1512 verwandt. Der Zusatz bedeutete ursprünglich
keine Gleichsetzung von römischem Reich und deutscher Nation, sondern
eine Einschränkung: Gemeint waren die «deutschen Lande» als Teil, frei-
lich auch als Kern des Reiches, abgehoben von den Teilen «welscher», also
italienischer Nation.

Damit bekam der Begriff «Nation» einen neuen Inhalt. Hatte er zuvor
an Universitäten, auf Konzilien und bei der Organisation ausländischer
Kaufleute in westeuropäischen Handelsstädten als (durchaus pragmatisch
gehandhabtes) Mittel der Gruppeneinteilung gedient, so stieg er im
15. Jahrhundert zu einem allgemeinen Mittel der politischen Welteinteilung
auf. Für den deutschen Begriff von «Nation» war dabei die Gemeinsamkeit
der Sprache («Gezunge») der bestimmende Gesichtspunkt: ein Rückgriff,
der nahe lag, wenn man bedenkt, daß die «deutsche Nation» keine irgend-
wie geartete Verwaltungseinheit bildete. In Frankreich und England dage-
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gen ging die Nationsbildung von der Monarchie aus, was dem Begriff
«Nation» einen in Deutschland nicht möglichen Bezug auf den Staat gab.

Den Begriff «deutsche Nation» bemühte der Kaiser, wann immer es ihm
darum ging, die Reichsstände mit den Kurfürsten an der Spitze für gemein-
same Anstrengungen zu gewinnen. Doch die sieben Kurfürsten – die Erz-
bischöfe von Trier, Köln und Mainz, der König von Böhmen, der Pfalzgraf
bei Rhein, der Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg –
hatten Grund zu der Annahme, daß nicht alles, was der von ihnen gewähl-
te «römische König» für richtig hielt, im Interesse von Reich und Nation
lag. Seit 1438 standen Herrscher aus dem Hause Habsburg an der Spitze des
Reiches, und die dynastischen Interessen der Habsburger mußten keines-
wegs mit dem Interesse des Reiches oder der deutschen Nation überein-
stimmen.17

Umgekehrt lag durchaus nicht notwendigerweise im Interesse des Rei-
ches, worauf sich, was selten genug geschah, die Kurfürsten einigten. Sie
waren zwar durch die Goldene Bulle, das Reichsgrundgesetz von 1356, als
Mitträger des Reiches anerkannt. Aber zur «Nation» gehörten auch die
anderen Fürsten und sonstigen Reichsstände, die auf Politik und Gesetz-
gebung des Reiches sehr viel weniger Einfluß hatten, ganz zu schweigen
von den Städten, die auf den Reichstagen des 15. Jahrhunderts kein Stimm-
recht hatten, aber von den Reichssteuern am stärksten belastet wurden.
Daß das Reich einer grundlegenden Reform bedurfte, war Einsichtigen
schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts bewußt gewesen. Was jedoch unter
den Kaisern Friedrich III. (1440–1493) und Maximilian I. (1493–1519) an
Änderungen tatsächlich zustande kam, verdiente kaum den Namen
«Reichsreform». Die Staatsbildung erfolgte in Deutschland nicht im Reich,
sondern in den Territorien. Die Landesherren bedienten sich hierbei
zunehmend des Römischen Rechts und juristisch geschulter Beamten, die
dieses Recht anzuwenden verstanden. Besonders konsequente Erneuerer
ihrer Herrschaft waren die Fürsten an der Spitze der größeren Territorien
– jener Territorien, die durch ihr Desinteresse eine wirksame Reform des
Reiches verhinderten.18

Der eher tristen Gegenwart des Reiches setzten die deutschen Humani-
sten vor und nach 1500 den Aufruf zur Wiederherstellung des alten Glan-
zes entgegen. Grund zur Hoffnung gab ihnen die Rückbesinnung auf eine
weit zurückliegende Vergangenheit, die Zeit der «Germania magna», in der
die Nationen germanischen Ursprungs sich noch nicht voneinander
getrennt hatten. Unter Berufung auf Tacitus, dessen «Germania» 1455 wie-
derentdeckt worden war, zeichneten sie ein verklärendes Bild deutscher
Tugenden, das sich vorteilhaft vom verzerrten Gegenbild abhob: der Ver-
derbtheit der seit langem schon entarteten Römer. Vom republikanischen
Rom, nicht von dem der Caesaren, konnten die Deutschen, die die Nach-
folge des römischen Reiches angetreten hatten, Vaterlandsliebe lernen.
Größe und Würde des Reiches rührten aus dieser Nachfolge her, die rech-
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